
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/2/24 2Ob3/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1977

Norm

ABGB §1327 c1

Rechtssatz

Bei Bemessung der einer Witwe eines tödlich verunglückten Arbeitnehmers für entgangenen Unterhalt

zuzusprechenden Rente ist in der Regel auch eine Treueprämie zu berücksichtigen, die der Ehemann anläßlich seines

vierzigjährigen Dienstjubiläums von seinem Arbeitgeber erhalten haben würde.

BGH vom 27.10.1970, VI ZR 64/69; Veröff: VersR 1971,152
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